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Zur Einleitung 
«Wir alle sind abgewichen»

Päpstliche Schuldbekenntnisse einst und jetzt

«Wir wissen, dass es an diesem Heiligen Stuhl schon seit einigen 
Jahren viele gräuliche Missbräuche in geistlichen Dingen und Ex-
zesse gegen die göttlichen Gebote gegeben hat, ja, dass eigentlich 
alles pervertiert worden ist. So ist es kein Wunder, wenn sich die 
Krankheit vom Haupt auf  die Glieder, das heißt von den Päpsten 
auf  die unteren Kirchenführer, ausgebreitet hat. Wir alle – hohe 
Prälaten und einfache Kleriker – sind abgewichen, ein jeder sah 
nur auf  seinen eigenen Weg, und da ist schon lange keiner mehr, 
der Gutes tut, auch nicht einer.»1

Diese Formulierungen stammen nicht von einem Kirchenkri
tiker unserer Tage, und sie stehen auch nicht im Zusammenhang 
mit der aktuellen Missbrauchsdebatte oder der sogenannten Vati-
leaks-Affäre. Sie stammen vielmehr von einem Papst, von Had-
rian VI., und bilden den Mittelpunkt seines bemerkenswerten, aber 
weitgehend vergessenen Schuldbekenntnisses vom November 
1522, das er durch seinen Nuntius Francesco Chieregati den deut-
schen Reichsständen auf  dem Nürnberger Reichstag im Januar 1523 
vortragen ließ. Der Papst reagierte damit, nachdem Martin Luther 
1521 auf  dem Wormser Reichstag vor Kaiser und Reich zu Wort 
gekommen war, auf  die Herausforderungen der beginnenden Re-
formation und die drohende Kirchenspaltung. Er versuchte, der 
reformatorischen Kritik an der katholischen Kirche im Allgemei-
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nen und an der Römischen Kurie im Besonderen den Wind aus 
den Segeln zu nehmen, indem er die vielfältigen Missstände als 
Perversion der göttlichen Gebote beim Namen nannte und ein-
räumte, dass sie sich von Rom aus wie ein Krebsgeschwür über 
die ganze Kirche ausgebreitet hätten.

Der Papst beließ es aber nicht bei der Diagnose der Krankheits-
symptome von Kirche und Kurie, sondern verordnete sich und 
seiner Kirche sofort die notwendige, wenn auch insbesondere für 
die römische Zentrale bittere Medizin: Der Nuntius sollte den 
Reichsständen im gleichen Atemzug mit dem eigentlichen päpst-
lichen Schuldbekenntnis auch die tätige Reue, die nach katho
lischem Verständnis zu jedem Bußakt gehört, signalisieren und 
versprechen, «dass Wir jede Anstrengung unternehmen werden, 
dass als Erstes diese Kurie, von der das ganze Übel ausgegangen 
ist, reformiert wird, damit sie in gleicher Weise wie sie zum Ver-
derben der Untergebenen Anlass geboten hat, nun auch ihre Ge-
nesung und Reform bewirkt. Dazu fühlen Wir Uns umso mehr 
verpflichtet, als Wir sehen, dass die ganze Welt eine solche Reform 
sehnlichst begehrt.»

Es war Hadrian VI. aber völlig klar: Eine solche umfassende 
Reform der Kirche bedeutete, nicht nur von Veränderungen zu 
reden, sondern die Dinge – vor allem in der römischen Zentrale – 
wirklich anzupacken. Das verlangte Klugheit, Ausdauer, Energie 
und nicht zuletzt einen langen Atem. Eine umfassende Reform 
musste behutsam und nachhaltig angegangen werden. Aber sie 
würde sich lohnen, wenn es gelänge, der katholischen Kirche, der 
arg «entstellten Braut Christi», wie es bei Hadrian VI. heißt, ihre 
Glaubwürdigkeit zurückzugeben, damit sie ihren Auftrag wieder 
erfüllen könne, den Menschen durch alle Irrungen und Wirrun-
gen hindurch den Weg zu Jesus Christus zu weisen. 

Hadrian VI. betrachtete es als seine erste Aufgabe, «den Unter-
drückten zu Hilfe zu kommen und die Gelehrten und Tugendhaf-
ten, die schon lange keiner mehr beachtet, aufzurichten und auszu-
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zeichnen – kurz: alles zu tun, was ein guter Papst und rechtmäßiger 
Nachfolger des seligen Petrus tun muss». Die «Krankheit» habe 
sich aber im Lauf  der Zeit «so tief  eingefressen», die Kirche sei da-
durch derartig «deformiert» worden, dass zur Heilung und Reform 
der sponsa deformata eine einzige Maßnahme auf  keinen Fall ausrei-
che. Vielmehr müssten «viele verschiedene Mittel angewandt» und 
zahlreiche Reformmaßnahmen ergriffen werden.

Wie radikal es Hadrian VI. in seinem Schuldbekenntnis 1522 
eigentlich um die Reform der Kirche ging, macht ein Vergleich 
mit dem zweiten bekannten Schuldbekenntnis eines Papstes in 
der Kirchengeschichte deutlich, der Bitte um Vergebung Johannes 
Pauls II. aus dem Heiligen Jahr 2000. 

In den sieben Vergebungsbitten vom 12. März 2000, die nicht 
umsonst als liturgischer Akt und nicht als kirchenpolitische Bot-
schaft inszeniert wurden, geht es in erster Linie um innere, geist-
liche Umkehr und spirituelle Reinigung. Von konkreten prakti-
schen strukturellen Reformen und äußeren kirchenpolitischen 
Veränderungen ist hier dagegen keine Rede. Wenn man den Text 
genauer analysiert, fällt außerdem auf, dass bei Schuld, Sünde 
und notwendiger Umkehr immer nur von einzelnen «Gliedern» 
der Kirche, von den «Gläubigen», von «nicht wenigen Christen» 
oder den «sündigen Kindern» der Kirche gesprochen wird. Die 
Mitglieder der Kirche beziehungsweise einzelne Christgläubige 
bedürfen der Umkehr, nicht dagegen die katholische Kirche als 
solche. Die Kirche als sündige Institution kommt bei Johannes 
Paul II. mit keinem Wort vor, ganz zu schweigen von den Kir-
chenführern, den Prälaten, den Kardinälen oder gar dem Papst 
selbst. In den Augen von Johannes Paul II. haben einzelne Katho-
liken versagt, die Kirche dagegen offensichtlich nicht.

Deshalb taucht die Forderung nach einer Reform der Kirche im 
Schuldbekenntnis des Heiligen Jahres 2000 auch nicht auf. Wenn 
nur einzelne Katholiken schuldig geworden sind, nicht aber die 
eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, brauchen auch 
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nur einzelne Gläubige Umkehr und Vergebung, nicht aber die 
Institution Kirche als solche.2

Ganz anders bei Hadrian VI. im Jahr 1522: Nicht nur einzelne 
Gläubige bedürfen der Umkehr, sondern zuerst und vor allem der 
Papst und seine Kurie. Der Pontifex maximus selbst, die Kardi-
näle, die Prälaten, Bischöfe und Priester seien vom rechten Weg 
abgewichen. Die kirchliche Hierarchie, die Amtsträger – und nicht 
die Laien – seien schuld an den Gräueln und Skandalen in der Kir-
che. Die Hirten hätten die Herde zu vergifteten Weideplätzen ge-
führt. So wie der sprichwörtliche Fisch vom Kopf  her stinkt, so 
sei – wie Hadrian VI. betont – das ganze Übel von der Römischen 
Kurie und zuletzt auch von den Päpsten ausgegangen. 

Hadrian VI. dürfte seine unmittelbaren Vorgänger, die sogenann
ten Renaissance-Päpste des fünfzehnten und frühen sechzehnten 
Jahrhunderts, insbesondere Alexander VI. (Borgia), Julius II. (della 
Rovere) und seinen unmittelbaren Vorgänger Leo X. (Medici), im 
Blick gehabt haben. Die Päpste und die von ihnen geschaffenen 
korrupten Strukturen der Kurie, ihre herrschaftliche, verschwen-
derische Hof haltung sowie ihre militärischen und sexuellen Ex-
zesse hatten den Gläubigen den Blick auf  Christus, den Erlöser 
am Kreuz, verstellt. Ein bloß spirituelles Schuldbekenntnis und 
eine rein geistliche Umkehr reichten daher nicht aus. Sie waren 
vielmehr die Voraussetzung für eine äußerlich sichtbare, grund
legende Umgestaltung von Kirche und Kurie. Eine reformatio in 
capite et in membris, eine Reform der Kirche an Haupt und Glie-
dern, stand an – und sie musste am Kopf  beginnen, in Rom.

Der Papst wusste, dass es zahlreiche Reformversuche in der 
Geschichte der Kirche gegeben hatte. Sie waren jedoch immer 
wieder daran gescheitert, dass jeder den Reformbedarf  stets nur 
bei den anderen gesehen hatte, auf  keinen Fall aber bei sich selbst, 
und nicht zuletzt, weil die Beharrungskräfte der Kurie eine grund-
legende reformatio in capite, eine Reform des Hauptes, verhindert 
hatten. Diese bittere Erfahrung musste Hadrian VI. auch selbst 
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machen: Der bürgerliche Adriaan Florensz, geboren 1459 in Ut-
recht, war in Rom ein Außenseiter. Seit 1517 Kardinal und als sol-
cher vor allem in Spanien am Hof  Kaiser Karls V. tätig, dessen Er-
zieher er gewesen war, wurde er im Konklave am 9. Januar 1522 in 
Abwesenheit zum Papst gewählt. Erst am 31. August konnte er 
sein Amt in Rom antreten. Er blieb stets ein Fremder an der Ku-
rie, nicht zuletzt, weil ihm die vatikanische Macht- und Prunkent-
faltung jener Zeit zutiefst zuwider war. Sein einfacher Lebensstil, 
der auf  allen Pomp papaler Selbstinszenierung verzichtete, seine 
Sparsamkeit und seine schlichte Frömmigkeit stießen im Rom der 
Renaissance auf  Ablehnung. Seine radikalen Reformideen droh-
ten Kardinälen und Prälaten, die sich eher als Renaissance-Fürs-
ten denn als Kirchenmänner verstanden, ihre Lebensgrundlage 
zu entziehen und ihren aufwändigen Lebensstil grundsätzlich in-
frage zu stellen. 

Die Eminenzen bedauerten bald, dass sie in einem Moment 
der Schwäche und religiösen Anwandlung einen Reformer zum 
Papst gewählt hatten. Sie torpedierten all seine Bemühungen 
und machten Hadrian VI. dadurch bei den deutschen Protestan-
ten erst recht unglaubwürdig. Seine Reformankündigungen gal-
ten diesen als typisch päpstlich-unehrliche Rhetorik, rein taktisch 
bedingt, ohne ernsthafte Absichten. Der Papst konnte das Fort-
schreiten der Reformation und der Kirchenspaltung nicht verhin-
dern. Gebrochen und enttäuscht starb Hadrian VI. nach einem 
Pontifikat von gerade einmal dreizehn Monaten am 14. Septem-
ber 1523. Vereinzelt tauchten sogar Gerüchte auf, er sei eines un-
natürlichen Todes gestorben, vergiftet durch die Gegner einer 
Kurienreform. Er wurde in der deutschen Nationalkirche Santa 
Maria dell’Anima in der Nähe der Piazza Navona beigesetzt. Ein 
Satz, den er während seiner Amtszeit mehrfach ausgesprochen 
haben soll, ziert sein Grabmal und bringt die Tragik seines Ponti-
fikates treffend auf  den Punkt: «Ach, wie viel hängt davon ab, in 
welche Zeit auch des besten Mannes Wirken fällt.»3
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Was Hadrian VI. vor einem halben Jahrtausend formulierte, 
gilt immer noch, vielleicht sogar heute mehr denn je. Die Situa-
tion der Kirche unserer Tage wurde in der breiten Öffentlichkeit 
mitunter sogar ausdrücklich mit der Krise der Kirche zur Zeit der 
Reformation verglichen. Auch heute sind Missstände zu bekla-
gen, die vom sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugend
lichen durch Priester und Ordensleute über das undurchsichtige 
Finanzgebaren der Vatikanbank und die Vatileaks-Affäre bis hin 
zum Limburger Prunkbau reichen. Außerdem hat sich bei vielen 
Gläubigen angesichts des römischen Zentralismus, der die Anlie-
gen von Ortskirchen und Laien immer mehr marginalisiert, eine 
tiefe Enttäuschung breitgemacht. Die extrem hohen Austritts-
zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Auf  jeden Fall erinnert 
manches an die Zeiten der Renaissance; schon die Sehnsucht nach 
einer weniger prunkvollen Kirche an der Seite der Armen stellt 
eine bemerkenswerte Parallele dar. Eine große Reform der Kirche 
an Haupt und Gliedern steht in der Tat an. Denn heute, in der 
von ganz unterschiedlichen Seiten konstatierten Kirchenkrise des 
beginnenden einundzwanzigsten Jahrhunderts, gilt wie damals 
zu Beginn der Reformation, «dass die ganze Welt eine solche Re-
form sehnlichst begehrt».

Doch Hadrian VI. hatte Recht: Das Wirken und die Umkehrbe-
reitschaft eines einzelnen Mannes wird heute so wenig bewirken 
können wie zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts. Es braucht – 
wie die Geschichte der Kirche lehrt – Mitstreiter auf  allen Ebenen 
der Kirche, angefangen in der Kurie bis hinunter zur kleinen 
Landpfarrei. Vor allem aber muss die Umkehr institutionalisiert 
und die Kirchenreform so auf  Dauer gestellt werden. 



Reform als Wesensmerkmal der Kirche 15

Reform als Wesensmerkmal der Kirche

Das Wort «Reform» wird heute geradezu inflationär gebraucht 
und hat oft einen negativen Beigeschmack. Alles und jedes wird 
«reformiert» beziehungsweise bedarf  angeblich oder wirklich der 
dringenden Reform. Vor lauter Rentenreform, Steuerreform, Bil-
dungsreform, Bologna-Reform und Hartz-IV-Reform ist der Be-
griff nicht selten seines eigentlichen Inhalts entleert, wenn nicht 
sogar in sein Gegenteil verkehrt worden. 

In der katholischen Kirche und Theologie dagegen ist es um 
Reform und Reformen in den letzten Jahrzehnten nach einer 
Phase der Hochkonjunktur während des Zweiten Vatikanischen 
Konzils und seiner unmittelbaren Umsetzung in den sechziger 
und siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts relativ still ge-
worden. Die Neuerungen des Konzils galten vielen in Kurie und 
Hierarchie als zu weit gehend, seine Reformen wurden von man-
chen sogar als kirchengefährdend angesehen. Einige Reformen, 
die das Konzil angestoßen hatte, wurden in den letzten Jahren 
grundsätzlich infrage gestellt, insbesondere die Liturgiereform. 
So haben Johannes Paul II. und Benedikt XVI. die von Papst 
Paul VI. aufgehobene Form der tridentinischen Liturgie – wenn 
auch nur als außerordentliche Form – wieder zugelassen. 

Wer während der letzten Pontifikate von einem Reformstau 
in der katholischen Kirche oder gar von dringend notwendigen 
Reformen in Rom sprach, dem wurden nicht selten Unkirchlich-
keit und mangelnde Anhänglichkeit an den Heiligen Vater vorge-
worfen. Der Sprachgebrauch erinnerte in manchen Formulierun-
gen an die heftigen Auseinandersetzungen um den sogenannten 
Reformkatholizismus zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Damals wurden alle «Reformer» in der katholischen Kirche von 
Pius X. in der Enzyklika «Pascendi» 1910 als häretische «Modernis-
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ten» gebrandmarkt. Dabei war es gleichgültig, ob sie wirklich hä-
retische «agnostische» oder «immanentistische» Positionen vertra
ten, indem sie die Erkennbarkeit Gottes grundsätzlich leugneten 
und die Existenz einer Wirklichkeit jenseits des sinnlich inner-
weltlichen Erfahrbaren und naturwissenschaftlich Greif baren be-
stritten. Es reichte auch, wenn sich die «Reformkatholiken» dafür 
aussprachen, die Sakramente in der Muttersprache statt in Latein 
zu spenden, um die Gläubigen besser erreichen zu können,  
wenn sie von einer Entwicklung der kirchlichen Lehre und Ver-
fassung in der Geschichte ausgingen oder wenn sie die Einheit-
lichkeit und Verbalinspiration der fünf  Bücher Mose im Sinne 
einer historisch-kritischen Exegese infrage stellten. Für Pius X. 
war Reform grundsätzlich etwas Schlechtes. Jede Regung zur Ver-
änderung stand von vornherein unter Generalverdacht. Reform 
und Katholizismus verhielten sich für ihn wie Feuer und Wasser. 
Diese Abwehrhaltung hat, mal mehr und mal weniger ausge-
prägt, die meisten Päpste der Moderne gekennzeichnet.

Dabei gehört die Reform nach der klassischen Ekklesiologie, 
der Lehre von der Kirche, zu deren Wesensmerkmalen. Die ka-
tholische Kirche ist eine ecclesia semper reformanda, sie bedarf  stets 
der Reform. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese Tatsache in 
seinem Ökumenismus-Dekret in Erinnerung gerufen, in dem aus-
drücklich von einer perennis reformatio, einer ununterbrochenen 
Reform der katholischen Kirche, die Rede ist. Hier heißt es: «Die 
Kirche wird auf  dem Weg ihrer Pilgerschaft von Christus zu die-
ser dauernden Reform gerufen, deren sie allzeit bedarf, soweit sie 
menschliche und irdische Einrichtung ist; was also etwa je nach 
den Umständen und Zeitverhältnissen im sittlichen Leben, in der 
Kirchenzucht oder auch in der Art der Lehrverkündigung – die 
von dem Glaubensschatz selbst genau unterschieden werden 
muss – nicht genau genug bewahrt worden ist, muss deshalb zu 
gegebener Zeit sachgerecht und pflichtgemäß erneuert werden.»4

Julius Kardinal Döpfner, der langjährige Vorsitzende der Deut-
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schen Bischofskonferenz und einer der vier Moderatoren des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils, bezeichnete Reform sogar als grund
legendes «Strukturprinzip» der Kirche, was er nicht zuletzt auf  
ihre Geschichtlichkeit zurückführte. Das Dokument «Erinnern 
und Versöhnen», das die Internationale Theologische Kommis-
sion im Heiligen Jahr 2000 im Auftrag Johannes Pauls II. vorlegte, 
nimmt diese Tendenz auf  und bekennt sich ausdrücklich zum 
Prinzip der stetigen Erneuerung und Reform der Kirche.

Was bedeutet dieses Strukturprinzip genau für die katholische 
Kirche? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Eine grund-
sätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass der lateinische Begriff 
reformatio im Deutschen sowohl für Reformation als auch für Re-
form steht. Jeder Katholik, der von Reform spricht, kann deshalb 
schnell in die Schublade «Reformator» geraten, auch wenn er mit 
der lutherischen Reformation oder den reformierten Kirchen 
nichts zu tun hat.

Der Begriff reformatio wurde von der klassischen evangelischen 
Kirchengeschichtsschreibung in einem eindeutig antikatholischen 
und antipäpstlichen Sinn verwendet. Von den Humanisten über-
nahmen die evangelischen Historiographen dazu die Dreiteilung 
der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Als Krite-
rium für diese Periodisierung diente den Humanisten dabei der 
Grad der Kenntnis des klassischen Griechisch und Lateins. Die 
ideale Epoche sahen sie selbstredend in der Antike. Im «dunklen» 
Mittelalter dagegen war es ihrer Ansicht nach zu einem drasti-
schen Verfall der Bildung und Sprache gekommen, während seit 
dem fünfzehnten Jahrhundert  – vorangetrieben nicht zuletzt 
durch die Humanisten selbst – eine re-naissance oder re-formatio 
der klassischen lateinischen Bildung erfolgte.

Aus dieser Dreiteilung der Geschichte entwickelte die protestan-
tische Kirchengeschichtsschreibung das eingängige Schema for-
matio  – de-formatio  – re-formatio. Als Kriterium diente allerdings 
nicht mehr die Reinheit und Schönheit der klassischen Sprachen, 
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sondern die Unversehrtheit der wahren christlichen Kirche. Die 
Phase der Formierung der Kirche dauerte demnach von den Leb-
zeiten des historischen Jesus bis zur Konstantinischen Wende im 
Jahr 313. In dieser Zeit entstand das Idealbild von Kirche. Dann be-
gann das Zeitalter der Deformation, der Zerstörung der wahren 
christlichen Kirche, durch die Anerkennung des Christentums als 
Staatsreligion im Jahr 380, durch den daraus resultierenden Reich-
tum und nicht zuletzt durch die Prunkentfaltung der kirchlichen 
Hierarchie. Am Ende dieses Niedergangs stand aus protestan
tischer Sicht die pervertierte Papstkirche der Renaissance mit 
ihrem überzogenen Primatsanspruch, der den römischen Bischof  
als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus zum alleinigen und un-
kontrollierbaren Herrn der Kirche machte, sowie ihrem sittlichen 
und religiösen Verfall. Dann kam Luther und stellte die Reinheit 
und Schönheit der ursprünglichen Kirche wieder her, durch seine 
re-formatio überwand er die katholische de-formatio des Mittel
alters.

Selbstverständlich stieß dieses Konzept in der katholischen Ge-
schichtsschreibung auf  entschiedene Ablehnung, sah man doch 
gerade im Mittelalter, etwa in der Ordens- und Theologiege-
schichte – man denke nur an Bernhard von Clairvaux oder Tho-
mas von Aquin –, eine absolute Blütezeit der Kirche, die durch den 
falschen Reformator Luther zerstört worden war. Der Begriff 
reformatio hatte seitdem stets den gefährlichen Beiklang der Kir-
chenspaltung. Das wurde dadurch verstärkt, dass Protestanten 
die Erneuerung der katholischen Kirche durch das Konzil von Tri-
ent als eine «Gegenreformation» bezeichneten. Es dauerte lange, 
bis der Reformbegriff auch unter Katholiken wieder salonfähig 
wurde und die automatische Gleichsetzung von Reform und Re-
formation auf hörte. Erst im Lauf  des neunzehnten Jahrhunderts 
wurde es möglich, die Neuformierung des Katholizismus im 
sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert als eine «katholische 
Reform» zu bezeichnen. Anders als der Begriff der «Gegenrefor-
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mation» lenkt die Rede von der katholischen Reform den Blick 
auf  die innere Erneuerung der alten Kirche statt auf  die bloß ne-
gative, mitunter gewalttätige Abwehr des Protestantismus.

Nachdem die grundsätzliche Skepsis gegen den Terminus refor-
matio auf  katholischer Seite einmal überwunden war, konnte der 
Begriff in einem viel umfassenderen Sinn positiv aufgenommen 
werden. Vor allem durch die Arbeiten des katholischen Kirchen-
historikers Hubert Jedin, der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts 
eine große Geschichte des Konzils von Trient vorlegte, galt «ka-
tholische Reform» jetzt nicht mehr nur als Reaktion auf  die 
Herausforderungen der Reformation. Vielmehr wurden in der ka-
tholischen Kirchengeschichtsschreibung zahlreiche Reformbewe-
gungen entdeckt, die völlig unabhängig von Luther entstanden 
waren: Hier sind zunächst im Vorfeld der Reformation die Re-
formkonzilien von Konstanz und Basel zu nennen, dann die unter-
schiedlichen, allesamt gescheiterten Reformversuche der Kurie 
des fünfzehnten Jahrhunderts und nicht zuletzt die «Selbstrefor-
men der Glieder» von unten, die unabhängig von der kirchlichen 
Hierarchie entstanden. Diese umfassten zahlreiche Erneuerungs-
bewegungen in den Orden ebenso wie die im Spätmittelalter neue 
Frömmigkeit der Devotio moderna oder die Entdeckung der Heili-
gen Schrift und der Kirchenväter im katholischen Humanismus, 
etwa durch Erasmus von Rotterdam.

Reform avancierte zu einer begrifflichen Grundkategorie der 
katholischen Kirchengeschichte, die ganz unterschiedliche Phä-
nomene bezeichnet: zuerst die karolingischen Reformen, die mit 
einer Renovatio Imperii Romanorum, einer Wiederherstellung des 
alten Römischen Reichs im Reich der Franken, und einer grund-
sätzlichen Erneuerung von Liturgie, Bildung und Ordenswesen 
nach antikem römischem Vorbild einhergingen; dann die Ordens-
reformen von Gorze und Cluny des elften und zwölften Jahrhun-
derts, die jeweils die alte Reinheit der Regel des heiligen Benedikt 
wiederherstellen wollten; ferner die «gregorianische Reform», zu 
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deren Programmschrift der berühmte «Dictatus papae» von 1075 
werden sollte, der Reform als strikte Zentralisierung der Kirche 
auf  den Papst hin im Sinne eines extensiven, kirchenrechtlich aus-
gestalteten Primats definierte; und nicht zuletzt die armutsbe-
wegte Reform eines Franz von Assisi, der sich gegen jede Ver-
rechtlichung und klerikale Kanalisierung seiner Bewegung wehrte 
und einfach nur zu den idealen Anfängen der Jerusalemer Urge-
meinde zurückkehren wollte, bei der, wie die Apostelgeschichte 
berichtet, allen alles gemeinsam war.

Der Reformbegriff bezeichnet also stets eine Umformung oder 
Umgestaltung einer gegenwärtigen Situation. Er beinhaltet aber – 
unabhängig davon, ob man ihn spezifisch kirchengeschichtlich 
oder allgemein verwendet – zwei ganz unterschiedliche Zielrich-
tungen: Reform kann die Wiederherstellung eines früheren, in-
zwischen abhandengekommenen, als ideal betrachteten Zustands 
meinen, aber auch eine Erneuerung im Wortsinn durch bislang 
unbekannte, bessere Konzepte.

Bei der erstgenannten reformatio in pristinum liegen die Nor-
men in der Vergangenheit. Es geht um eine Re-form im Sinne 
eines Zurück, einer Rück-Formung zum guten und bewährten 
Alten durch Beseitigung aller inzwischen eingetretenen Missbil-
dungen und falschen Neuerungen. Für die reformatio in melius 
dagegen existiert kein historischer Idealzustand, ihr Zielpunkt ist 
allein eine ideal gedachte Zukunft. Hier geht es um vorbildlose 
Neuerungen und Neuschöpfungen. Die Norm für die Reformen 
orientiert sich an aktuellen Bedürfnissen und Einsichten.

Auch der theologische beziehungsweise katholische Reform-
begriff beinhaltet diese beiden Komponenten, die sich zum Teil 
jedoch auch miteinander verbinden können: Einerseits geht es 
um Reform im Sinne einer stetigen historischen Orientierung am 
Ursprungsereignis der Kirche, an der Menschwerdung Gottes in 
Jesus Christus, und dessen Wirkungsgeschichte, die sich in Schrift 
und Tradition niedergeschlagen hat. Andererseits werden Refor-
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men als produktive Antworten auf  die aktuellen Herausforderun-
gen für die Verkündigung des Glaubens verstanden. Für diese 
zweite Seite der Reform sind eher die Fächer der systematischen 
und praktischen Theologie zuständig. Die katholische Kirchenge-
schichte ist – neben der historisch-kritischen Exegese – vor allem 
für die erste Zielrichtung von Reform zuständig, freilich in einem 
wesentlich grundsätzlicheren Sinn, als es das klassische protestan-
tische Geschichtsmodell einer Abfolge von formatio – deformatio – 
reformatio insinuiert.

In der Krypta der Kirchengeschichte

Es gibt nach katholischem Verständnis keine ideale Phase der Ge-
schichte mit einer mustergültigen Verwirklichung von Kirche, 
auch nicht in der Jerusalemer Urgemeinde oder der Kirche der 
ersten Jahrhunderte, der dann mehr als tausend Jahre Niedergang 
gefolgt wären. Vielmehr kommen alle Ausprägungen der Kirche, 
ihrer Institutionen, Ämter und Lehren, die sich im Lauf  von zwei-
tausend Jahren Kirchengeschichte entwickelt haben, als Reservoir 
von Ideen für eine heutige Reform der Kirche in Betracht. 

Dabei geht es vor allem um alternative Modelle aus der Ge-
schichte, die derzeit praktizierten Konzepten komplementär an 
die Seite gestellt werden können. Kirchengeschichte als histori-
sche Wissenschaft weiß sich dem historisch-kritischen Verfahren 
verpflichtet, das sich in den letzten hundert Jahren bewährt hat, 
und versteht als theologische Wissenschaft darüber hinaus Ge-
schichte dezidiert als Erkenntnisort, aus dem für heute anstehende 
Fragen relevante Einsichten gewonnen werden können. Damit 
die Kirchengeschichte ihre Aufgabe im Rahmen der anstehenden 
Kirchenreform übernehmen kann, müssen Kirche und Theologie 
drei Voraussetzungen akzeptieren:

Die erste Voraussetzung ist die Anerkennung der historischen 
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Tatsache, dass die Kirche in ihrer Geschichte nie ein monolithi-
scher Block war. Vielmehr haben immer wieder unterschiedliche 
Katholizismen miteinander um die ideale Verwirklichung des 
Katholischen gerungen. Im Bild eines sich drehenden Rades aus-
gedrückt, gab es eher zentrifugal und eher zentripetal wirkende 
Kräfte des Katholizismus. Auf  wichtige Fragen wurden ganz 
unterschiedliche Antworten gegeben, ohne dass dabei zwangs-
läufig die Einheit der Kirche infrage gestellt worden wäre, wie 
schon die unterschiedlichen Kirchenbilder im Neuen Testament 
belegen.

Wenn die Geschichtlichkeit der Kirche wirklich ernst genom-
men wird, muss auch – und das ist die zweite Voraussetzung – die 
Tatsache akzeptiert werden, dass sie sich entwickelt. Die Kirche 
in ihrer äußeren Gestalt ist und war historisch betrachtet einem 
ständigen Wandel unterworfen. Ihre Ämter und Institutionen ha-
ben sich im Lauf  der Zeit entwickelt und sind nicht von Jesus 
Christus so gestiftet worden, wie sie heute sind. Manche kirch
lichen Einrichtungen sind nach einer Blütezeit vergangen, andere 
erst spät in der Geschichte der Kirche entstanden. Nicht umsonst 
hat das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Pastoralkonstitution 
«Gaudium et spes» formuliert: «Die historischen Fächer tragen 
sehr dazu bei, die Dinge unter dem Gesichtspunkt ihrer Wandel-
barkeit und Entwicklung zu sehen.»5

Die dritte Voraussetzung ist die Abkehr von der Vorstellung 
einer absolut einheitlichen, durch die Jahrhunderte hindurch stets 
kontinuierlichen und widerspruchsfreien Lehrentwicklung in der 
katholischen Kirche. 

Am heftigsten ist über diese Frage im Hinblick auf  das Zweite 
Vatikanische Konzil diskutiert worden. Dabei haben sich zwei 
Sichtweisen herauskristallisiert: Das Diskontinuitätsmodell geht 
davon aus, dass das Konzil einen Bruch zur vorhergehenden Ge-
schichte der Kirche darstellt. Während die einen diese kritische 
Absetzung des Zweiten Vatikanums von der sogenannten piani-
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schen Epoche der Kirchengeschichte, die von der Wahl Papst 
Pius’ IX. im Jahr 1846 bis zum Tod Pius’ XII. im Jahr 1958 dauerte, 
als lange überfällige Reaktion der Kirche auf  die Erfordernisse der 
modernen Zeit positiv betrachten und die innovativen Reformen 
feiern, sehen die anderen darin einen Verrat an der Tradition der 
Kirche, vor allem am Konzil von Trient, und eine Kapitulation 
vor dem gefährlichen modernistischen Zeitgeist. Die Anhänger 
des Kontinuitätsmodells bestreiten dagegen, dass das Konzil über-
haupt etwas grundsätzlich Neues gebracht hat. Es habe sich viel-
mehr bewusst der kirchlichen Tradition untergeordnet. Während 
die einen diese Kontinuität als Feigheit der Väter vor wirklichen 
Reformen charakterisieren, äußern andere ihre tiefe Zufrieden-
heit darüber, dass das Konzil jeder Tendenz zum Bruch mit der 
kirchlichen Lehrtradition widerstanden habe. 

Was die zentralistische, auf  den Papst konzentrierte Kirchen-
lehre angeht, haben die Vertreter der Kontinuitätsthese ohne 
Zweifel Recht. Die Lehren des Ersten Vatikanischen Konzils vom 
Jurisdiktionsprimat und der päpstlichen Unfehlbarkeit sind vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil klar bestätigt worden. Aber wie 
sieht es im Hinblick auf  das Verhältnis der katholischen Kirche zu 
den Menschenrechten, namentlich zur Religions- und Gewissens-
freiheit, oder zu den Juden aus? Muss man hier nicht doch von 
einer klaren Diskontinuität sprechen?

Mit dem Breve «Quod aliquantum» hatte Pius VI. 1791 nicht 
nur die Zivilkonstitution des französischen Klerus, sondern auch 
die demokratische Staatsidee und die Menschenrechte verworfen. 
Als der französische Priester und Philosoph Félicité de Lamennais 
ein Bündnis der Katholiken mit den Liberalen gegen die Restaura-
tion des alten Bündnisses von Thron und Altar propagierte, dazu 
den Papst als Garanten der von Gott verbürgten Freiheit anrief  
und die Katholiken als geborene Kämpfer für die Menschenrechte 
ansah, traf  ihn 1832 der Bannstrahl Gregors XVI. In der Enzyklika 
«Mirari vos» verdammte der Papst die Gewissensfreiheit als «gera-



Zur Einleitung24

dezu pesthaften Irrtum», als «quidem pestilentissimus error».6 
Pius IX. setzte diese Linie 1864 im «Syllabus errorum», einer Liste 
mit achtzig Zeitirrtümern, konsequent fort. Er verdammte Ge-
wissens,- Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit als «Wahnwitz», 
als «deliramentum».7 Diese Linie lässt sich bis weit ins zwanzigste 
Jahrhundert hinein ziehen.

Wie anders das Zweite Vatikanische Konzil: Die Kirchenkon
stitution «Gaudium et spes» bezeichnet es als vornehme Aufgabe 
der Kirche, «die personale Würde und die Freiheit des Menschen» 
zu schützen. Das Evangelium, das der Kirche anvertraut sei, pro-
klamiere «die Freiheit der Kinder Gottes» und respektiere «sorg-
fältig die Würde des Gewissens und seiner freien Entscheidung».8 
Und in der Erklärung «Dignitatis humanae» betont das Konzil, 
Religionsfreiheit sei nicht nur ein individuelles Recht, vielmehr 
müsse die «Freiheit als Freisein vom Zwang in religiösen Dingen, 
die dem einzelnen zukommt, … ihnen auch zuerkannt werden, 
wenn sie in Gemeinschaft handeln».9 

In Bezug auf  die Gewissensfreiheit hat sich die Lehre der Kir-
che nicht nur entwickelt, sondern sogar in ihr Gegenteil verkehrt. 
Der an der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt lehrende 
Jesuit Klaus Schatz bezeichnete das Dekret über die Religionsfrei-
heit zu Recht als einen «Einschnitt, der in seiner Bedeutung noch 
kaum voll erfasst ist; die durchgängige Linie des Anti-Liberalis-
mus, der das neunzehnte und die erste Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts erfüllt, ist am entscheidenden Punkte korrigiert».10

Auch Benedikt XVI. forderte unmissverständlich dazu auf, die 
Errungenschaften der Auf klärung wie die Menschenrechte, ins-
besondere Meinungs- und Religionsfreiheit, zu akzeptieren. In 
einer Ansprache an die Mitglieder der Kurie vom 22. Dezember 
2006 im Nachgang zu den Irritationen, die seine Regensburger 
Vorlesung hervorgerufen hatte, stellte er fest, dass «die islamische 
Welt heute mit großer Dringlichkeit sich vor einer ganz ähnlichen 
Aufgabe findet, wie sie den Christen seit der Auf klärung auferlegt 
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ist und vom Zweiten Vatikanischen Konzil als Frucht eines langen 
Ringens … zu konkreten Lösungen geführt wurde».11 Damit sprach 
der Papst zwar nicht von einem Bruch, räumte jedoch ein, dass 
der Katholizismus, was sein Verhältnis zur Moderne angeht, eine 
grundlegende Entwicklung durchgemacht hat.

Eine ähnliche Wende vollzog die Kirche auch in ihrem  
Verhältnis zu den Juden. Über Jahrhunderte hinweg war sie von 
Antijudaismus geprägt. Noch 1930 konnte der Jesuit Gustav Gund-
lach in der ersten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche 
einen verbotenen völkischen Rassenantisemitismus von einem 
kirchlich erlaubten und staatspolitisch notwendigen Antisemitis-
mus unterscheiden. Die Bekämpfung des «tatsächlich-schädlichen 
Einflusses des jüdischen Volksteils auf  den Gebieten des Wirt-
schafts- und Parteiwesens, des Theaters, Kinos und der Presse, 
der Wissenschaft und Kunst» sei – mit «sittlichen und rechtlichen 
Mitteln»  – durchaus geboten.12 Legenden von jüdischen Ritual-
morden und der Verunglimpfung der Juden als «Gottesmörder» 
trat die Kirche nicht entschieden entgegen. Und am Karfreitag 
sprachen die Katholiken eine Fürbitte für die Juden, die mit «Ore-
mus et pro perfidis Judaeis» – Lasset uns auch beten für die treu
losen Juden – begann. Die meisten Katholiken assoziierten hier-
mit «perfide Juden». Weiter wurde «ob jenes Volkes Verblendung» 
für die Juden gebetet, «dass Gott, unser Herr, wegnehme den 
Schleier von ihren Herzen», auf  dass sie «Christus erkennen» und 
ihren «Finsternissen entrissen» werden.13

In der Erklärung «Nostra aetate» des Zweiten Vatikanischen 
Konzils wird dagegen nachdrücklich das gemeinsame Erbe von 
Juden und Christen beschworen. Das Konzil lehnt die pauschale 
Verurteilung der Juden als von Gott «verworfen oder verflucht» 
ab und beklagt alle «Verfolgungen … und Manifestationen des 
Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend
jemandem gegen die Juden gerichtet haben». Die Juden seien 
nach wie vor «von Gott geliebt». Da das «Christen und Juden ge-
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meinsame geistliche Erbe so reich» sei, wolle das Zweite Vatika-
num die «gegenseitige Kenntnis und Achtung» auf  dem Weg des 
«brüderlichen Gespräches» fördern.14

Diese neue Hochschätzung für das Volk des Alten Bundes wurde 
in der Neuformulierung der Karfreitagsfürbitte für die Juden im 
Messbuch Papst Pauls VI. von 1970, dessen deutsche Fassung 1975 
erschien, noch deutlicher: «Lasst uns beten für die Juden, zu 
denen Gott, unser Herr zuerst gesprochen hat: Er bewahre sie in 
der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, 
damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen 
will.»15 In der Konsequenz dieses radikalen Umdenkens der Kir-
che steht auch das Schuldbekenntnis Johannes Pauls II., in dem er 
um Vergebung für die Sünden «gegen das Volk des Bundes und 
der Seligpreisungen» bat.16 

Die grundsätzliche Wende, die die katholische Kirche auf  dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil in ihrem Verhältnis zu den Juden 
und zur Religionsfreiheit vollzogen hat, zeigt, dass die Lehre der 
Kirche sich nicht nur weiterentwickeln, sondern in zentralen 
Punkten sogar zu konträren Aussagen gelangen kann. Mit ande-
ren Worten: Die Kirche ist in der Lage, aus Fehlern zu lernen. Das 
heißt aber auch: Wenn die Kirche in so zentralen Fragen wie der 
Gewissensfreiheit, den Menschenrechten und der theologischen 
Einschätzung der Juden ihre Position radikal ändern beziehungs-
weise reformieren konnte, dann kann sie es – zumindest theore-
tisch – auch in anderen Bereichen. Reformen müssen sich dabei 
nicht zwangsläufig an dem orientieren, was in der Tradition über-
liefert ist. Und doch lohnt es sich, in der Geschichte bereits einmal 
verwirklichte Ideen mit in den Blick zu nehmen. 

Hier setzt Krypta an. Selbstredend kann kein erschöpfender 
Überblick über all die alternativen Modelle und verborgenen – so 
der eigentliche griechische Wortsinn von krypta  – Traditionen 
geboten werden, die die Geschichte der Kirche komplementär zu 
derzeitigen Konzepten, Erscheinungsformen oder gar angeblich 
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«ewigen Wahrheiten» bereithält. Vielmehr sollen vergessene und 
nicht selten unterdrückte Optionen der Kirchengeschichte in Er-
innerung gerufen werden – so wie zahlreiche Krypten unter anti-
ken und mittelalterlichen Kirchen verschüttet und später wieder 
ausgegraben wurden. 

Denn seit den ersten Kirchenbauten über die Romanik bis 
zum Auf kommen der Gotik besaß so gut wie jedes Gotteshaus 
eine Krypta, einen unter der Erdoberfläche gelegenen verborge-
nen Raum unterhalb des Altars. Sie stellte das eigentliche Funda-
ment der Kirche, ihre materielle und geistliche Basis dar. In der 
Krypta befand sich das Grab des Heiligen, dem die Kirche ge-
weiht war. Der sichtbare Altar oben im Gottesdienstraum benö-
tigte als unverzichtbare Grundlage das unsichtbare Heiligengrab 
in der Krypta. So befindet sich bis heute der Papstaltar von Sankt 
Peter in Rom über dem Grab des heiligen Petrus in der Unter
kirche. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden jedoch zahlreiche 
Krypten zugeschüttet. Sie fielen einem neuen Stil im Kirchenbau 
und einem neuen Verständnis des Altars zum Opfer, in dem die 
Reliquien des Heiligen jetzt direkt eingemauert wurden. Nicht 
selten gerieten die Krypten in völlige Vergessenheit und wurden 
erst bei grundlegenden Kirchenrenovierungen im neunzehnten 
oder zwanzigsten Jahrhundert wiederentdeckt. 

Diese Fundamente der Kirche gilt es, wieder freizulegen. Ziel 
ist es zu zeigen, wie sich die Kirche entwickelte, wie sie auf  gesell-
schaftliche Herausforderungen reagierte und sich veränderte. 
Dadurch werden neue alte Möglichkeiten in Erinnerung gerufen, 
was dazu beitragen kann, die heutigen Reformdiskussionen auf  
der Basis der ganzen Breite der kirchlichen Tradition zu führen. 
Ob und inwieweit die historisch belegten alternativen Modelle für 
die gegenwärtig anstehende Reform der Kirche an Haupt und 
Gliedern tatsächlich nützlich sind, das zu beurteilen übersteigt 
die Kompetenz eines Kirchenhistorikers. Hier sind alle theologi-
schen Disziplinen und letztlich die Kirche als Ganze gefragt. 



8. Die Laien 
Keine unmündigen Schafe

Gleichheit in der Theorie,  
Unterordnung in der Praxis

«Kleriker und Laien sind in der römisch-katholischen Kirche 
scharf  voneinander geschieden und in ein Verhältnis der Über- 
und Unterordnung gestellt. Geweihten Männern als solchen ge-
bührt Ehrfurcht, das heißt achtungsvolle Scheu und Respekt vor 
ihrer geistlichen Erhabenheit, sowie als Trägern von Jurisdiktion 
Gehorsam. Die verpflichtende Klerikertracht ist sozialstützende 
visuelle Standesmarkierung. Rechtlich begründet die Ordination 
der einen die Subordination der anderen. Was die Logik der stän-
dischen Gliederung an rechtlicher Ungleichheit fordert, kann mit 
noch so wohlgeformter konziliarer oder nachkonziliarer theolo-
gischer Gleichheitsrhetorik nicht überbrückt werden. Die Kleri-
ker bilden den Leitungs- oder Führungsstand, Laien den Gefolg-
schaftsstand. Die katholische Kirche ist unaufgebbar eine commu-
nio hierarchica oder societas inaequalis.»1 

Mit diesen klaren Worten bringt der Bonner Kirchenrechtler 
Norbert Lüdecke die strikte Trennung von Klerus und Laien im 
derzeit geltenden katholischen Kirchenrecht auf  den Punkt. Zu-
gleich erklärt er die im Zweiten Vatikanischen Konzil definierte 
Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Getauften und vom An-
teil der Laien am dreifachen Amt Christi zu einer schönen, aber 
für die kirchliche Realität bedeutungslosen Rhetorik. Und in der 
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Tat: Die katholische Kirche ist eine Klerikerkirche, nur die Ge-
weihten sind Rechtssubjekte, die Laien hingegen sind allenfalls 
Objekte der Seelsorge, unmündige Schafe, die stets der Anleitung 
der Hirten bedürfen. Eigenständige Initiativen der Laien in der 
Kirche und für die Kirche in der Welt sind nicht vorgesehen.

Diesem Befund haben aber zahlreiche andere Kanonisten  
und systematische Theologen widersprochen. Sie berufen sich 
zumeist auf  das Zweite Vatikanische Konzil und das Bild vom 
wandernden Gottesvolk, die von einer grundsätzlichen Gleich-
heit aller Gläubigen ausgingen. Der Text des Codex Iuris Canonici 
von 1983 müsse stets im Geist des Konzils interpretiert werden. 

Johannes Paul II. erklärte jedoch bei der Promulgation des 
neuen kirchlichen Gesetzbuches ausdrücklich, der Codex selbst 
sei die rechtliche Umsetzung von Geist und Buchstaben des Zwei-
ten Vatikanums. Und dort steht in Kanon 212 der eindeutige Satz: 
«Was die geistlichen Hirten in Stellvertretung Christi als Lehrer 
des Glaubens erklären oder als Leiter der Kirche bestimmen, ha-
ben die Gläubigen im Bewusstsein ihrer eigenen Verantwortung 
in christlichem Gehorsam zu befolgen.»2 Mit diesem Satz wird 
eine klare hierarchische Unterordnung der Laien unter die Kleri-
ker festgeschrieben. Es fällt schwer, trotzdem eine grundsätzliche 
Gleichheit aller Gläubigen zu sehen.

Der kirchenrechtlich formulierte Anspruch ist das eine, die 
Praxis in der Geschichte der Kirche das andere. Denn es gibt eine 
ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, dass Laien immer wieder 
eigenständig Verantwortung in der Kirche übernommen haben. 

Eigenkirchen: Die Herrschaft der Laien

In der spätantiken Kirche des Imperium Romanum galt genauso 
selbstverständlich wie im heutigen Kirchenrecht, dass die Kirche 
sich in Diözesen gliedert, die unter der Leitung eines Bischofs als 
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Nachfolger der Apostel stehen. Bischofssitze hatten sich in allen 
wichtigeren Städten gebildet. Als die Christianisierung auch in 
den ländlichen Gebieten fortschritt, wurden in den Dörfern Pfar-
reien errichtet, die als Ableger der Bischofskirche verstanden 
wurden. Die dort als Pfarrer tätigen Priester waren strikt an den 
Bischof  gebunden, in dessen Namen und Auftrag sie die Eucharis-
tie feierten und alle kirchlich notwendigen Handlungen vornah-
men. Nach diesem Verständnis unterstand jede Pfarrei ganz 
selbstverständlich einem Bischof  und war Teil der Diözese.

Im Lauf  der Spätantike entwickelte sich das Christentum im 
Römischen Reich zu einer elaborierten Hochreligion, deren 
Grundvoraussetzungen neben der Schriftlichkeit wesentlich die 
griechische Philosophie und das römische Recht waren. In der 
Zeit der Völkerwanderungen wandten sich zahlreiche germani-
sche Verbände dem Christentum zu. Dabei kam es nicht nur zu 
einer Christianisierung der Germanen, sondern auch zu einer 
Germanisierung des Christentums, die in der Forschung auch als 
«Rearchaisierung» des Christentums beschrieben wird.

So veränderte sich beispielsweise das Verständnis der Eucharis-
tie. Weil ihr Weltbild nicht in der griechischen Philosophie wur-
zelte, fiel es den Germanen schwer, bei der Wandlung von Brot 
und Wein in Leib und Blut Christi zwischen den äußerlich sicht-
baren Eigenschaften, den sogenannten Akzidenzien, und der un-
sichtbaren Substanz zu unterscheiden. Anders als die spätantiken 
Theologen bezogen sie die Wandlung auf  die sichtbare Hostie 
selbst, auf  die man deshalb beim Kommunionempfang nicht 
mehr beißen durfte. 

Die Germanisierung des Christentums wirkte sich aber auch 
auf  die Organisationsform der Kirche aus, indem sich die soge-
nannten Eigenkirchen beziehungsweise Eigenklöster bildeten. Im 
Gegensatz zum Imperium Romanum, in dem jede Kirche einem 
Bischof  unterstellt war, entwickelte sich mit den Eigenkirchen 
vor allem in den Teilen Mitteleuropas, in denen es noch keine 
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Städte gab, eine ganz neue Rechtsfigur, die teilweise in Konkur-
renz zu dem römisch-bischöflichen System trat, teilweise dieses 
sogar weitgehend verdrängte. Der Rechtshistoriker Ulrich Stutz 
definierte die Eigenkirche als «ein Gotteshaus, das dem Eigentum 
oder besser einer Eigenherrschaft derart unterstand, dass sich da-
raus über jene nicht bloß die Verfügung in vermögensrechtlicher 
Beziehung, sondern auch die volle geistliche Leitungsgewalt» für 
den Gründer einer solchen Kirche ergab.3 Gründer eines solchen 
Gotteshauses konnten neben Klöstern und Königen auch «nor-
male» Laien sein, sofern sie über Grundherrschaft in vollem Um-
fang verfügten. 

Grundherrschaft im Mittelalter berechtigte dazu, Herrschafts-
rechte nicht nur über Grund und Boden, sondern auch über alle 
Menschen, die dort wohnten, auszuüben. Errichtete ein Grund-
besitzer eine Kirche, eine Kapelle oder ein Kloster und stattete 
diese mit Grundbesitz aus, blieb diese auch in seinem Eigentum 
und wurde nicht bischöflichem oder öffentlichem Recht unter-
stellt. Der Grundherr konnte diese Kirche nach Belieben verer-
ben, veräußern, verpfänden oder als Aussteuer einer Tochter bei 
der Hochzeit mitgeben. Er und nicht der Bischof  stellte einen 
Pfarrer, meist einen Leibeigenen, an und konnte ihn jederzeit 
wieder entlassen. Die Anstellungsdauer betrug in der Regel ohne-
hin nur ein Jahr. Dem Grundherrn oblag auch die geistliche Lei-
tung seiner Eigenkirche. Es ging an dieser Kirche weniger um Ka-
techese oder Predigt als um den notwendigen Kult, wobei der 
Pfarrer dabei die heilsrelevanten Handlungen sicherstellen musste. 
Zugleich musste er dafür sorgen, dass sich die Investitionen seines 
Eigenkirchenherrn möglichst bald amortisierten. Für den religiö-
sen «Service»  – von der Taufe über die kirchliche Trauung bis 
zum Begräbnis mit Requiem oder die Feier der Heiligen Messe 
mit Messstipendien und die Segnung von Haus und Hof  – ver-
langte er deshalb Stolgebühren. Auch durch die Einführung des 
«Zehnten» – ein Zehntel aller Einnahmen oder Erträge musste an 



Eigenkirchen 149

die Kirche abgeführt werden –, der bei Eigenkirchen oft zu einem 
großen Teil beim Grundherren verblieb, erwies sich die Grün-
dung von Eigenkirchen durch Laien als «die vorteilhafteste Kapi-
talanlage des frühern Mittelalters».4 

Es verwundert deshalb nicht, dass die Mehrzahl der im siebten 
und achten Jahrhundert im Frankenreich entstandenen Pfarrkir-
chen Eigenkirchen und keine Bischofskirchen waren. Der Bischof 
hatte auf  die Eigenkirchen so gut wie keinen Einfluss. Er durfte 
lediglich die Kirche und den Priester weihen und die heiligen Öle 
konsekrieren. Damit bestimmte ein Laie in der Weise über eine 
Kirche, eine Pfarrei oder ein Kloster, wie es sonst nur ein Bischof  
tat. Sichtbarer Ausdruck dieser Funktion waren auch die soge-
nannten Stiftergräber. Der Eigenkirchenherr wurde in seiner Kir-
che direkt unter dem Altar beigesetzt, sodass das heilige Opfer 
über seiner Grabstätte gefeiert wurde  – ein Privileg, das sonst 
ebenfalls nur Bischöfen zustand. 

Über die Ursprünge des Eigenkirchenwesens ist in der For-
schung der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts heftig dis-
kutiert worden, während das Thema in neuerer Zeit eher an den 
Rand des historischen Interesses geraten ist. Damals haben sich 
im Wesentlichen zwei Theorien herausgebildet.

Ulrich Stutz und sein Schüler Hans Erich Feine sahen im Kon-
text einer damals grassierenden Germanophilie, die nicht immer 
frei von ideologischen Implikationen geblieben ist, die Wurzeln in 
einer ursprünglich weit verbreiteten vorchristlichen «indogerma-
nischen» Religiosität, bei der der Clanchef  zugleich Hauspriester in 
den der Familie gehörenden Tempeln ist. Das Familienoberhaupt 
musste nicht nur für das weltliche Glück der ihm anvertrauten 
Sippe sorgen, sondern war auch kultisch für deren Heil verant-
wortlich. Er hatte die alleinige Verfügungsgewalt über alle Sachen 
und Personen seines Haushalts. Seit der Christianisierung konnte 
er diese kultisch-priesterliche Funktion aber nicht mehr selbst 
und nicht mehr in seinem eigenen Haus ausüben. Dazu musste  
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er jetzt einen geweihten Priester beschäftigen und eine Kirche 
bauen und unterhalten. 

Alfons Dopsch hat dieser These vom religiösen Ursprung des 
Eigenkirchenwesens und der Konstruktion einer indogermanisch-
christlichen Kontinuität widersprochen. Er hielt das Eigenkirchen
wesen auch nicht für typisch «germanisch», weil sich Laienkir-
chen bereits im römischen Gallien nachweisen ließen. Dopsch 
machte anders als Stutz ausschließlich wirtschaftliche Motive für 
die Gründung von Eigenkirchen verantwortlich.

Wenn man die zeitbedingte Polemik ausblendet, ergänzen sich 
die beiden Sichtweisen im Grunde genommen gut. Das Eigen
kirchenwesen ist dann zwar kein Unikat des germanischen Ein-
flussbereichs, wird dort jedoch besonders verdichtet und intensi-
viert. Die Vorstellung, dass der Hausvater für das Heil der Seinen 
verantwortlich ist, nach der Christianisierung aber nicht mehr 
selbst die Rolle des Priesters wahrnehmen kann, verbindet sich 
trefflich mit den materiellen Vorteilen, die es mit sich brachte, 
eine Eigenkirche zu errichten. Auf  jeden Fall gab dieses System 
Laien einen entscheidenden Einfluss auf  ihre Kirchen.

Zwar versuchten die Bischöfe mehrfach, die Eigenkirchen in 
ihre Diözesen zu integrieren beziehungsweise in der Nähe von 
Eigenkirchen und in Konkurrenz zu ihnen bischöfliche Pfarrkir-
chen zu errichten. Diese hatten jedoch meistens wenig Erfolg, da 
die Eigenkirchenherren ihren Leibeigenen verboten, sie zu besu-
chen. Das Aachener Kirchenkapitular von 818/19 garantierte die 
Existenz von Eigenkirchen, hielt aber zugleich fest, dass ein Eigen-
kirchenherr das Kirchenvermögen nicht zweckentfremdet einset-
zen oder teilen durfte. Eine römische Synode unter Papst Eugen II. 
stimmte 826 diesen Beschlüssen weitgehend zu, legte aber darüber 
hinaus fest, dass ein Kloster oder eine Pfarrkirche der Herrschafts-
gewalt ihres Gründers nicht entzogen werden dürften. 

Der Gelehrte und Erzbischof  Hinkmar von Reims unterschied 
860 vier Formen von Gotteshäusern, die nicht dem jeweiligen 
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Bischof  unterstanden: Neben den Fiskalkirchen des Königs und 
den Eigenkirchen eines auswärtigen Bischofs nannte er die Eigen-
kirchen von Klöstern und von Laien als freien Grundherren. Erst 
die Reformpäpste des elften Jahrhunderts versuchten, das Eigen-
kirchenwesen abzuschaffen. Sie argumentierten, Laien dürften 
keine Kirche besitzen und schon gar nicht einen kirchlichen Amts-
träger einsetzen. Einen Investiturstreit gab es eben nicht nur auf  
der oberen Ebene zwischen Papst und Kaiser um die Besetzung 
der Bischofsstühle, sondern auch auf  der unteren Ebene zwi-
schen Bischöfen und Eigenkirchenherren, wenn es um Pfarrer, 
Küster oder Kirchenpfleger ging. 

Nach lang andauerndem Ringen wurde schließlich ein Kom-
promiss gefunden, der in manchen Diözesen mit dem sogenann-
ten Patronatsrecht bis ins zwanzigste Jahrhundert fortdauerte. 
Einem Laien, meist einem Ortsadeligen, gehörte die Kirche oder 
ein Teil davon, weshalb er auch für ihren Unterhalt auf kom- 
men musste. Der Patronatsherr hatte das Recht, dem Bischof  
einen Priester als Pfarrer zu präsentieren, den dieser ernennen 
musste. Auf  diese Weise wurden in verschiedenen deutschen 
Ländern in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts eine 
stattliche Anzahl romorientierter, sogenannter ultramontaner 
Geistlicher, die weder vom Bischof  noch vom Staat eine Stelle be-
kommen hätten, Pfarrer auf  Patronatspfarreien des katholischen 
Adels. In diesem Fall schützten  – Ironie der Geschichte  – rom-
treue Laien päpstlich orientierte Geistliche nicht selten gegen 
liberale Bischöfe. 

Vereine: Mündige Laien und der Geist der Revolution

Um ein ganz anderes, aber nicht weniger wirkmächtiges Enga
gement katholischer Laien ohne klerikale Bevormundung geht 
es beim deutschen Vereinskatholizismus, der als eine Folge der 
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Revolution von 1848 entstand und bis heute in Kirche und Gesell-
schaft in Deutschland eine entscheidende Rolle spielt. 

Dieser selbstbewusste Laienkatholizismus, der nicht bereit 
war, sich von Papst, Bischöfen und Pfarrern gängeln zu lassen, 
hatte die bürgerlichen Freiheiten der Revolution genutzt, um sich 
in zahlreichen Vereinen und Verbänden zu organisieren. Die katho
lischen Vereine waren bewusst keine kirchlichen Organisationen 
oder frommen Bruderschaften unter der Leitung des Klerus, sie 
standen vielmehr unter dem Schutz des bürgerlichen Vereins-
rechts und hatten deshalb einen weitgehend demokratischen 
Charakter. Und es waren eben in erster Linie Laienvereine. Geist-
liche wurden zwar nicht ausgeschlossen, aber nach dem Vereins-
recht galten sie als normale Mitglieder neben anderen, auch wenn 
viele geistliche Präsides im Vorstand saßen und Einfluss auf  die 
Vereinsarbeit nahmen. Vorsitzende der katholischen Vereine wa-
ren stets Laien, die mit Mehrheit gewählt und deren Namen in 
das bürgerliche Vereinsregister eingetragen wurden. Diese Ver-
eine waren Institutionen des katholischen Volkes und nicht Ein-
richtungen der klerikalen Hierarchie für das Volk. Sie handelten 
für die Kirche, machten sie dadurch «innerhalb der Gesellschaft 
präsent und ermöglichten ihr eine neue Form der Wirksamkeit».5

Hätten die katholischen Laien Deutschlands während der Re-
volution von 1848 den Weisungen aus Rom Folge geleistet, dann 
hätten sie die revolutionären Errungenschaften wie Vereins-, Ver-
sammlungs-, Presse-, Gewissens- und Religionsfreiheit wie ihr 
Papst als pesthaften Irrtum ablehnen müssen. Dann hätte es einen 
deutschen Katholizismus als gesellschaftlich relevante Größe nie 
gegeben.

Als erster Verein wurde am 23. März 1848 in Mainz der «Pius-
Verein für religiöse Freiheit» gegründet, der sich auf  die Fahnen 
schrieb, die Unterdrückung der Katholiken durch das weit ver-
breitete protestantische Staatskirchenregiment zu beenden. Die 
katholische Kirche sollte alle Freiheiten erhalten, die sie zur Aus-



Vereine 153

übung ihres Heilsauftrages benötigte. Innerhalb weniger Wochen 
entstanden durch das Engagement katholischer Laien in nicht 
weniger als vierhundert deutschen Städten Pius-Vereine. 

Um die Macht der Vereine zu bündeln und politisch koordiniert 
einzusetzen, trafen sich Vertreter aus allen Teilen Deutschlands 
vom 3. bis zum 6. Oktober 1848 zur ersten Generalversammlung 
in Mainz. Das war die Geburtsstunde der deutschen Katholiken-
tage, die bis heute regelmäßig stattfinden und eine «weltweit ein-
malige Tradition» darstellen.6 Es blieb aber nicht bei dem eher 
kirchenpolitisch ausgerichteten «Pius-Verein für religiöse Frei-
heit», sondern es entstand ein ganzes Netzwerk von Vereinen, die 
sich unterschiedlichen Lebensbereichen zuwandten. Neben die 
klassischen Vereinigungen mit überwiegend religiösem Charak-
ter wie den «Missions-Verein» oder den «Mütter-Verein» traten 
Gründungen, die der Wohltätigkeit dienten, etwa der deutsche 
«Caritas-Verband» oder der «Raphaels-Verein für Emigranten». Der 
«Volksverein für das katholische Deutschland» förderte gemeinsam 
mit der «Katholischen Schulorganisation Deutschlands», dem «Ka-
tholischen Akademiker-Verband» und der «Görres-Gesellschaft» 
Kultur und Bildung der Katholiken, der «Borromäus-Verein» un-
terstützte die katholischen Büchereien. Daneben entstanden Ver-
eine zur Interessenvertretung sozialer Schichten, zum Beispiel 
Arbeiter-Vereine. 

Eine Gründung besonderer Art stellt die katholische Zentrums-
partei dar, die im Zuge der Reichsgründung 1870 entstand, ihre 
Anfänge aber bereits auf  den «katholischen Club» im Revolutions
parlament der Frankfurter Paulskirche zurückführte. Das Zen
trum verstand sich als unabhängige politische Partei und nicht als 
Befehlsempfängerin der deutschen Bischöfe oder gar des Papstes. 
Es war wie die Vereine eine ausgesprochene Laienorganisation. 
Unter ihren Mandatsträgern befanden sich zunächst nur sehr 
wenige Kleriker. Der Typus des einflussreichen Zentrumspräla-
ten, für den in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
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beispielhaft der Parteivorsitzende Ludwig Kaas steht, ist eine sehr 
späte Erscheinung, die auf  eine zunehmende Klerikalisierung der 
Partei hindeutet. 

Wie sehr das Zentrum zuvor auf  Unabhängigkeit und Auto-
nomie bedacht war, zeigt beispielsweise das Verhalten des Zen
trumsführers Ludwig Windthorst am Ende des Kulturkampfes 
zwischen Preußen und dem Deutschen Reich einerseits und der 
katholischen Kirche andererseits. Am 3. Januar 1887 wandte sich 
Leo XIII. an die überwiegend aus Laien bestehende Fraktion im 
Reichstag und wies sie an, einer drastischen Erhöhung des Mili-
täretats für sieben Jahre ohne weitere parlamentarische Kontroll-
möglichkeit zuzustimmen. Der Papst hoffte, Reichskanzler Otto 
Graf  von Bismarck dadurch zu einem Einlenken im Kulturkampf  
bewegen zu können. Windthorst lehnte dieses Ansinnen mit 
allem Nachdruck ab. In einer Rede in der Kölner Festhalle Gürze-
nich verkehrte er am 6. Februar 1887, wie er selbst zugab, die 
päpstlichen Intentionen in ihr Gegenteil, indem er einen Neben-
satz der römischen Weisung zu ihrem Hauptgedanken machte. 
Er hob hervor, der Papst habe den Grundsatz ausgesprochen, 
«dass in Fragen weltlicher Natur die Zentrumsfraktion, wie jeder 
Katholik, völlig frei und nach ihrer Überzeugung urteilen und 
stimmen kann, und dass der Heilige Vater sich in diese weltlichen 
Dinge nicht mische. Diesen Grundsatz müssen wir unter allen Um-
ständen unverbrüchlich festhalten; denn wenn wir ihn nicht fest-
hielten, würde das geschehen, was die Freunde des Kulturkamp-
fes jahraus, jahrein uns vorhalten, nämlich, dass wir lediglich 
nach dem Befinden der geistlichen Oberen unserer Kirche han-
delten.»7

Bei der Formierung des sogenannten katholischen Milieus 
spielte dieses mehr oder weniger geschlossene Netzwerk katholi-
scher Organisationen und Vereine eine wichtige Rolle. Es grenzte 
sich von den konkurrierenden liberalen, sozialistischen und kon-
servativ-protestantischen Sozial-Milieus ab, prägte sich aber in 
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den deutschen Ländern und zu verschiedenen Zeiten in ganz un-
terschiedlicher Intensität und Form aus. 

Derartig selbstständige, mitunter auch in Distanz zu ihrem 
Bischof  agierende Laien hatten in der «Katholischen Aktion», wie 
sie Papst Pius XI. 1922 in seiner Antrittsenzyklika «Ubi arcano» 
propagiert hatte, allerdings keinen Platz. Laien könnten, folgt 
man dieser Enzyklika, nur unter Leitung und im Auftrag der 
kirchlichen Hierarchie und ausschließlich in den vom Papst und 
von den Bischöfen gewünschten Formen und Bereichen tätig 
werden, ihr Handeln sei ausschließlich als Teilnahme am hierar-
chischen Apostolat der Kirche vorstellbar. Die Laien wurden des-
halb als «Transmissionsriemen» der päpstlichen und bischöflichen 
Verkündigung verstanden, die in der Kirche kein eigenes Recht 
und keinen eigenen Auftrag haben. Zwar sprach man von einem 
«Laienapostolat», man setzte aber so ausdrücklich auf  Entpoli
tisierung, Hierarchisierung und Zentralisierung, dass für Laien 
kein eigener Entfaltungsraum mehr blieb. Ein Laie sei «eben … 
Anhängsel, aber nicht Angehöriger des geistlichen Standes …, 
Kirchen-Untertan …, nicht Mitglied der maßgebenden Kirche», 
fasste der österreichische Sozialreformer August Maria Knoll 
diese Ansicht zusammen.8

Als Eugenio Pacelli als Nuntius in den zwanziger Jahren des 
zwanzigsten Jahrhunderts diese römische Vorgabe in Deutsch-
land durchsetzen sollte, stieß er jedoch auf  erheblichen Wider-
stand. Weil sich die Laien und ihre Vereine gegen eine klerikale 
Bevormundung wehrten, kam es schließlich zu einem Kompro-
miss, den man auch als einen Etikettenschwindel bezeichnen kann: 
Der deutsche Vereinskatholizismus erhielt im Lauf  der zwanziger 
Jahre zwar den Namen «Katholische Aktion», bestand aber wei-
terhin aus weitgehend autonomen Laienorganisationen, die sich 
der römisch-klerikalen Bevormundung entzogen. 

Dieser Laienkatholizismus ist in Deutschland allen kirchen-
rechtlichen Reglementierungsversuchen zum Trotz bis heute äu-
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ßerst lebendig und einflussreich. Das zeigen nicht zuletzt die re-
gelmäßig stattfindenden Katholikentage und die Arbeit des Zen
tralkomitees der deutschen Katholiken, das die Interessen und 
Aktivitäten des deutschen Laienkatholizismus bündelt.

Vielleicht ist auch die Gründung des Vereins «Donum Vitae» 
1999 nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. Die katholische 
Kirche in Deutschland musste auf  Weisung des Papstes aus der 
staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatung ausstei-
gen, weil Rom nicht akzeptieren wollte, dass von katholischen 
Stellen ausgestellte Beratungsscheine für eine Abtreibung genutzt 
werden konnten. Katholische Laien wollten dieses Feld aber nicht 
ausschließlich nicht-katholischen Beratungsstellen überlassen, weil 
sie dort eine nachdrückliche Beratung für das Leben nicht gewähr
leistet sahen. Deswegen wählten engagierte katholische Frauen 
und Männer, die zumeist aus dem Vereinskatholizismus bezie-
hungsweise dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken ka-
men, das Modell des eingetragenen bürgerlichen Vereins. Nur un-
ter dem Schutz des staatlichen Vereinsrechts glauben sie das tun 
zu können, wozu sie sich als katholische Laien in ihrem Gewissen 
verpflichtet sehen. Die harschen Reaktionen aus Rom belegen, 
wie wenig dieses eigenständige Handeln katholischer Laien ge-
wünscht ist, obwohl es letztlich dem erklärten Ziel der römisch-
katholischen Kirche dient, ungeborenes Leben zu schützen. 

Die Stunde der Laien

Auch wenn die kirchenrechtlichen Vorgaben Laien eindeutig dem 
«Gefolgschaftsstand» zuordnen, der dem «Führungsstand» der 
Kleriker Gehorsam schuldet, zeigt die Geschichte der Kirche doch 
ganz andere Optionen, das Verhältnis von Klerikern und Laien zu 
bestimmen. Der deutsche Vereins- und Verbandskatholizismus 
steht bis heute für selbstbewusste Laien, die sich klerikaler Bevor-
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mundung immer wieder mit Erfolg entziehen. Auf  den Katholi-
kentagen gelingt es den katholischen Laien, sich ein Forum zu 
schaffen, bei dem Bischöfe Rede und Antwort stehen müssen. 
Dieser Laienkatholizismus ist, weltkirchlich gesehen, nur eine 
recht unbedeutende Variante. Er könnte aber als Vorbild für an-
dere Länder dienen und für die katholische Kirche insgesamt 
fruchtbar gemacht werden. Auf  diese Weise würde die Forde-
rung nach strikter Unterordnung der Laien, für den die Katholi-
sche Aktion und das Kirchenrecht stehen, gesamtkirchlich in ihre 
Grenzen verwiesen.

Die Reformoptionen, die sich aus dem auf  Grundherrschaft 
basierenden Eigenkirchenwesen ergeben, sind auf  den ersten Blick 
nicht leicht zu erkennen. Der entscheidende, sehr grundsätzliche 
Punkt ist, dass Kirchen nicht selbstverständlich einem Bischof  un-
terstehen, der das alleinige Sagen hat, sondern dass Laien Verant-
wortung für eine Pfarrei übernehmen können, indem sie zum 
Beispiel bei der Besetzung von Pfarrstellen konstruktiv mit dem 
Bischof  zusammenwirken. Was spricht eigentlich dagegen, dass 
der ganzen Gemeinde – wie früher einem adeligen Patronatsher-
ren  – das Recht zukommt, sich selbst den Pfarrer auszusuchen 
und dann den Bischof  um dessen Ernennung zu bitten, die dieser 
nur aus schwerwiegenden Gründen verweigern dürfte? Was 
spricht dagegen, dass Laien die organisatorische und juristische 
Leitung einer Pfarrei in die Hand nehmen, um den angesichts des 
Priestermangels immer weniger werdenden Geistlichen Frei-
räume für ihre spirituellen Aufgaben zu ermöglichen? Denn eine 
Pfarrkirche ist doch immer zuerst die Kirche der Gemeinde, der 
Frauen und Männer, die sich zur Feier der Eucharistie versam-
meln und Zeugnis ablegen für ihren Glauben – und erst dann die 
Kirche des Bischofs.




